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1. Einleitende Bestimmungen 

 

Der Gestaltungsplan Mättiwil konkretisiert die Zonenvorschriften der Son-
derbauzone Mättiwil gemäss Zonenplan. Der Gestaltungsplan verfolgt 
folgende Ziele: 

- Abgrenzung der landwirtschaftlichen Nutzungen und der Sondernut-
zungen des Ueli-Hofs 

- Wahrung der gestalterischen Einheit der Hofgruppe 

- Konkretisierung des Baubereichs und der Nutzungen. 

 
1 Der Gestaltungsplan gilt für das im Situationsplan gekennzeichnete Ge-
biet und umfasst eine Gesamtfläche von 6‘463 m2. Planelemente ausser-
halb des Perimeters haben orientierenden Charakter. 
2 Der Perimeter wird in zwei Gebiete unterteilt: 

- verbindlicher Gestaltungsplanperimeter (Sondernutzungen Ueli-Hof), 

- erweiterter Betrachtungsperimeter (bestehende landwirtschaftliche 
Hofgruppe). 

 

Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des Bau- und Zo-
nenreglementes der Gemeinde Horw und die kantonalen Vorschriften. 

 

2. Bau- und Nutzungsvorschriften 

 
1 Hochbauten sind nur innerhalb des im Situationsplan festgelegten Bau-
bereichs Neubau zulässig. Die maximale Firsthöhe beträgt 12.0 m. 
2 Zulässig sind Nutzungen, die im Zusammenhang mit der gewerblichen 
Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Distribution von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen (Bio-Produkte) stehen; dazu zählen Wursterei, 
Schlachtraum, Räucherei/ Fleischkeller, Kühl- und Lagerräume, Bäckerei, 
firmeneigene Büroräumlichkeiten, Mehrzweckraum für spezielle Anlässe 
(z. B. Empfang und Information von Besuchern, Schulungen). 
3 Zum Zweck des Direktvertriebs der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
(Hofladen) sind max. 150 m2 Verkaufsflächen zulässig (Nettoflächen ge-
mäss § 169 Abs. 4 PBG). 

 

Art. 1  
Zweck 

Art. 2  
Perimeter 

Art. 3  
Rechtsgrundlage 

Art. 4  
Gebiet Sondernut-
zungen Ueli-Hof 
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Die Gestaltung des Neubaus samt Aussenanlagen hat sich in die beste-
hende Hofgruppe und in die Umgebung einzuordnen; der Neubau hat 
hohe architektonische Qualitätsansprüche zu erfüllen (das Projekt im An-
hang hat wegleitende Bedeutung). 

 

3. Erschliessung und Parkierung 

 

Die Zufahrt erfolgt über die Mättiwilstrasse. 

 

 

Offene Parkplätze für Besucher, Kunden und Personal dürfen ausschliess-
lich innerhalb der im Situationsplan festgelegten Fläche erstellt werden. Es 
sind max. 12 Parkplätze zulässig. 

 

4. Umgebung 

 
1 Die Umgebung ist natürlich zu gestalten und mit standortgerechter Be-
pflanzung zu begrünen, so dass sich die Hofgruppe als Ganzes harmo-
nisch in die umgebende Landschaft einfügt. 
2 Das Terrain im Gestaltungsplanperimeter darf nicht wesentlich verändert 
werden. Das Erdgeschoss-Niveau des Neubaus darf maximal 50 cm über 
dem Niveau des gewachsenen Terrains liegen. 

 

5. Schlussbestimmungen 

 

Der Gemeinderat kann kleinere Ausnahmen von den Bestimmungen des 
Gestaltungsplans bewilligen, wenn mit der Ausnahme keine Mehrnutzung 
verbunden ist und sie zu einer qualitativ besseren Lösung führt. 

 

Der vorliegende Gestaltungsplan Mättiwil tritt mit der Genehmigung durch 
den Gemeinderat in Kraft. 

Art. 5  
Eingliederung in die 
Umgebung 

Art. 6  
Zufahrt Ueli-Hof 

Art. 7  
Parkierung 

Art. 8  
Umgebung, 
Terrain 

Art. 9  
Ausnahmen 

Art. 10  
Inkrafttreten 
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Anhang 

„Projekt für ein Verarbeitungsgebäude für landwirtschaftliche Produkte“ 
(Auszug Projektstudie Stand August 2009) 
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Situation Mättiwil
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Perspektive Ost
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Ansicht SüdAnsicht West
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Ansicht NordAnsicht Ost
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Perspektive West




